
 
 

 

 

 
Bern, 
 
 
Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
Änderung von Artikel 1 IRSG – Lückenschliessung bei der Zusammenarbeit mit 
internationalen Strafinstitutionen: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 28. September 2018 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, 
den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemein-
den, Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirt-
schaft und den interessierten Kreisen zur Änderung von Artikel 1 IRSG – Lücken-
schliessung bei der Zusammenarbeit mit internationalen Strafinstitutionen ein Ver-
nehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 15. Januar 2019. 
 
Das Rechtshilfegesetz (IRSG, SR 351.1) ist bisher beschränkt auf die strafrechtliche 
Zusammenarbeit mit Staaten. Zwar wurden vereinzelt Rechtsgrundlagen zur Koope-
ration mit internationalen Straftribunalen geschaffen. Die wichtigsten davon sind ei-
nerseits das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Straf-
gerichtshof (ZISG, SR 351.6) und andererseits das Bundesgesetz über die Zusam-
menarbeit mit den Internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts (SR 351.20), welches auf Ende 2023 befristet 
ist. Allerdings erlauben diese Rechtsgrundlagen keine lückenlose Zusammenarbeit 
mit allen internationalen Strafinstitutionen.  
 
Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf soll die Zusammenarbeit mit sämtlichen 
internationalen Strafinstitutionen ermöglichen, ohne die Schweiz jedoch zu verpflich-
ten. Die bewährten Grundsätze des IRSG sollen auch in diesem Bereich Anwendung 
finden. Somit sollen die aussenpolitischen Ziele der Schweiz besser mit ihren rechtli-
chen Möglichkeiten in Einklang gebracht werden. 
 
Wir laden Sie ein, uns Ihre Stellungnahme zum Vorentwurf und zum Erläuternden 
Bericht abzugeben sowie uns den Namen und die Kontaktdaten der Person mitzutei-
len, an die wir uns bei allfälligen Fragen wenden können. 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
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Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version) 
innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden:  
 

christian.sager@bj.admin.ch 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Christian Sager (Tel. 058 462 
43 67) zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
 
 
Simonetta Sommaruga 
Bundesrätin 
 
 
 


